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Bebauungsplan Nr. N8/3 Budberger Straße neu 
 
Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 02.09.2021, Az: FB 5-Schr 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 
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Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befin-
den, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste-
hen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nut-
zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- 
in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in 
Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur 
Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Gegen die gegenständliche Bauleitplanung bestehen im Hinblick § 50 
BImSchG bzw. des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie (land-use planning - Über-
wachung der Ansiedlung) unter Zugrundelegung der in der Begründung und 
in der Planurkunde aufgeführten Hinweise über die Nachweiserforder-
nisse zur planungsrechtlichen Zulässigkeit von Betriebsbereichen (gut-
achterliche Einzelfallprüfung) keine Bedenken. 
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Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

HWRM/ÜSG 

Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei 
einem Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen 
ab einem häufigen Hochwasser (HQhäufig) überschwemmt werden kön-
nen. Für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten gel-
ten die Regelungen der §§ 78b, 78c des Wasserhaushaltsgesetzes.  

Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte 
Gebiete bei einem seltenen bzw. extremen Hochwasserereignis 
(HQextrem), sind gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nach-
richtlich zu übernehmen. Der vorhanden textliche Hinweis ist unter „Nach-
richtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6a BauGB)“ zu führen. Eine Information 
über die Betroffenheit ab einem häufigen Hochwasser (HQhäufig) kann 
ergänzend erfolgen. 
 
Ansprechpartner: 
 Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 

Frau Schwanitz, Tel. 0211/475-9855, E-Mail: cosima.schwanitz@brd.nrw.de 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Herr Braun, Tel. 0211/475-1326, E-Mail: alexander.braun@brd.nrw.de 

 Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 
Herr Stremel, Tel. 0211/475-9139, E-Mail: christian.stremel@brd.nrw.de 

 Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LUP) 
Herr Bickmann, Tel. 0211/475-9153, E-Mail: ludger.bickmann@brd.nrw.de 

 Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de  

 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 
Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Schreiter
Textfeld
4.3



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Seite 4 von 4 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 
 
und 
 
https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2021-
09/04_toeb_zustaendigkeiten.pdf 
 
 

Im Auftrag 

gez. 

Kirsten Zimmerhofer 



 

Deutsche Telekom Technik GmbH | Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | +49 228/181-0 | www.telekom.com 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Maria Stettner 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Friedrichstr.1, 46483 Wesel 

Stadt Emmerich am Rhein 
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung - 
Geistmarkt 1 
46446 Emmerich am Rhein 

 

Ralf Springsguth | PTI 13 – Betrieb 1 
+49 281 3647326 | ralf.springsguth@telekom.de 
30. September 2021 | Bebauungsplanverfahren N 8/3 - Budberger Straße neu Emmerich am Rhein 
-Stellungnahme 213378- 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI Aktenzeichen 213183 vom 4. Mai 2021 
Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
 
 
Freundliche Grüße 

 

i.A.                                                                                                                                         i.A. 
Oliver Willen                                     Ralf Springsguth   

Anale(n): keine 

 

 

 

 

Digital unterschrieben von 

Oliver Willen 

Datum: 2021.09.30 

09:36:16 +02'00'

Ralf 

Springsguth

Digital unterschrieben von 

Ralf Springsguth 

Datum: 2021.09.30 

09:28:20 +02'00'
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Bebauungsplan Nr. N 8/3 - Budberger Straße neu - 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit E-Mail vom 16.09.2021 haben Sie uns Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme 
zu o.g. Planverfahren gegeben. 
 
Mit der Bauleitplanung sollen die Voraussetzungen zur Entwicklung eines planungsrecht-
lich ausgewiesenen, aber nicht benötigten Regenrückhaltebeckens zu einer gewerblich 
nutzbaren Fläche geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird im Bebauungsplan an der 
entsprechenden Stelle ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. 
 
Seitens der IHK bestehen gegen die Planung keine Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
Im Auftrag 
 
 
Marc Sextro 

Niederrheinische IHK  |  Postfach 10 15 08  |  47015 Duisburg Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom: 16.09.2021 
 
Ihr Ansprechpartner: Marc Sextro 
E-Mail:  sextro 
  @niederrhein.ihk.de 
Telefon: 0203 2821 – 221 
Telefax:  0203 285349 - 221 
Unser Zeichen: II.4/MSe 
 
Datum: 12.10.2021 

Stadt Emmerich am Rhein 
Postfach 100 864 
46428 Emmerich am Rhein 
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